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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Öffentliche Ordnung

Als Zweitrat stimmte auch der Ständerat den Vorschlägen der Regierung zur Schaffung
von neuen gesetzlichen Grundlagen für die Bekämpfung von Gewalt bei und im Umfeld
von Sportveranstaltungen zu. Ähnlich wie der Bundesrat hegte er jedoch Zweifel, ob
der Bund überhaupt berechtigt sei, derartige an sich in den kantonalen
Kompetenzbereich gehörende polizeiliche Massnahmen (etwa Rayonverbote oder die
Beschlagnahmung von Propagandamaterial ohne Abstützung auf ein Strafurteil) zu
erlassen. Er lehnte zuerst mit 33 zu 10 Stimmen einen Antrag Pfisterer (fdp, AG) ab, die
Vorlage an die Kommission zurückzuweisen mit der Auflage, nur eindeutig
verfassungskonforme Massnahmen vorzuschlagen. Er beschloss dann aber, das Gesetz
zu befristen, wie dies im Nationalrat der Bundesrat vergeblich beantragt hatte. Dabei
verlängerte er die Geltungsdauer gegenüber dem Entwurf des Bundesrates um ein Jahr
auf Ende 2009, damit die neuen Bestimmungen auch noch während der in der Schweiz
stattfindenden Eishockey-Weltmeisterschaft vom Frühjahr 2009 anwendbar sind. Der
Nationalrat sprach sich in der Differenzbereinigung ebenfalls für die Befristung aus. In
der Schlussabstimmung wurden die neuen Massnahmen zur Bekämpfung von Gewalt im
Zusammenhang mit Sportveranstaltungen deutlich angenommen. Dagegen stimmten im
Nationalrat die geschlossenen Grünen und eine klare Mehrheit der SP. Im Anschluss an
ihre Beratungen verabschiedeten beide Kammern eine Motion der Rechtskommission
des Ständerates (Mo. 06.3004), mit welcher sie den Bundesrat beauftragten, für die
eben beschlossenen befristeten Massnahmen eine dauerhafte Lösung zu finden. Dies
könne gemäss Motionstext durch die Schaffung von entsprechenden, in der Verfassung
festgelegten Bundeskompetenzen im Polizeibereich geschehen, oder aber durch den
Abschluss eines Konkordates unter den Kantonen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.03.2006
HANS HIRTER

Gegen die neuen Bestimmungen ergriffen organisierte Fans diverser Fussball- und
Eishockeyclubs das Referendum. Sie warnten vor Willkürentscheiden und vor einer
Kriminalisierung jugendlicher Fans. Obwohl SP und Grüne das Gesetz im Parlament
bekämpft hatten, unterstützten sie die Unterschriftensammlung nicht, da es sich nicht
um ein prioritäres Anliegen ihrer Parteien handle. Nach massiven Ausschreitungen im
Anschluss an ein Fussballspiel in Basel erlahmte die Unterschriftensammlung, die schon
vorher nicht allzu erfolgreich verlaufen war, und das Referendum kam nicht zustande.
Der Bundesrat beschloss, das neue Gesetz auf Anfang 2007 in Kraft zu setzen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2006
HANS HIRTER

Die im Vorjahr mit Blick auf die 2008 in der Schweiz und in Österreich stattfindende
Fussball-Europameisterschaft beschlossenen Massnahmen zur Bekämpfung von Gewalt
bei und im Umfeld von Sportveranstaltungen sind auf Ende 2009 befristet. Der Grund
dafür besteht insbesondere in der problematischen Vereinbarkeit mit den aktuellen
Verfassungsbestimmungen über die Kompetenzen des Bundes im Bereich von
Polizeimassnahmen. Der Bundesrat schlug nun die vom Parlament mit einer Motion
(06.3004) verlangte Verfassungsänderung vor, die ihm in einem neuen Artikel 68.4 BV
die Kompetenz erteilt, „Vorschriften zur Verhinderung und zur Eindämmung von
Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen anlässlich von Sportveranstaltungen“ zu
erlassen. Damit könnte die Befristung der Gesetzesänderungen aufgehoben werden.
Der Bundesrat empfahl allerdings dem Parlament, die Arbeit an diesem Projekt sofort
einzustellen, falls die Kantone sich darauf einigen würden, einheitliche Massnahmen zur
Bekämpfung von Gewalt bei Sportveranstaltungen auf dem Konkordatsweg einzuführen.
Die Kantone bekräftigten im Frühjahr, dass sie es vermeiden möchten, in diesem
Bereich Kompetenzen an den Bund abzutreten, und sie machten sich an die
Ausarbeitung einer eigenen Lösung. Diese sieht so aus, dass die von der
Bundesversammlung im Jahr 2006 beschlossenen Massnahmen aus dem Bundesgesetz
herausgelöst und in die kantonalen Gesetzgebungen integriert werden. Im November
legten die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren ein entsprechendes Konkordat vor.
Um diese kantonale Lösung nicht zu verhindern, lehnte der Nationalrat auf Antrag des
Bundesrats eine Motion Joder (svp, BE) (06.3064) ab, welche eine nationale
Verfassungsgrundlage für die Polizeimassnahmen forderte. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.08.2007
HANS HIRTER
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In der Sommersession stimmte der Ständerat sowohl der vom Bundesrat
vorgeschlagenen Verfassungskompetenz zum Erlass von bundesgesetzlichen
Massnahmen gegen Gewalt bei und im Umfeld von Sportveranstaltungen als auch einer
als Alternative dazu möglichen kantonalen Konkordatslösung zu. Nachdem die
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren dargelegt hatte, dass die
Konkordatslösung in allen Kantonen bereits weit fortgeschritten ist, beschloss der
Nationalrat auf Antrag seiner Rechtskommission, auf die Variante Bundesverfassung
nicht einzutreten und die Stellungnahme zur Konkordatslösung zu sistieren. Die kleine
Kammer verzichtete daraufhin ebenfalls auf die Bundeslösung und beide Räte
beschränkten sich darauf, die Bundesgesetze an die Bestimmungen des Konkordats
anzupassen. Es handelte sich dabei um die Bestimmungen über die Eintragung von
Gewalttätern in eine nationale Datenbank sowie über ein vom Bund zu vollziehendes
temporäres Ausreiseverbot in ein Land, in welchem eine konfliktgefährdete
Sportveranstaltung stattfindet. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.10.2008
HANS HIRTER

Dieser Auftrag bringt für den Bundesrat aber nichts neues, denn er hatte 2012 bereits
einen Entwurf zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes in die
Vernehmlassung gegeben. Der Entwurf sieht vor, dass ein Unternehmen Fans die
Beförderung zu einer Sportveranstaltung mit fahrplanmässigen Kursen verweigern kann,
wenn ihnen frühzeitig Alternativen angeboten werden. Zudem sollen die Sportklubs für
sämtliche, durch ihre Fans verursachten Schäden bei der Benützung von nicht
fahrplanmässigen Verkehrsmitteln und Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs
haften. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.2012
NADJA ACKERMANN

Ein Instrument, um die Gewalt bei Sportanlässen einzudämmen, ist die Lockerung der
Transportpflicht. Der Bundesrat verabschiedete im August 2013 eine Botschaft zur
Änderung des Personenbeförderungsgesetzes. Trotz harscher Kritik der Sportverbände,
Fanorganisationen und Vereine in der Vernehmlassung sollen Fangruppen künftig
verpflichtet werden können, anstelle des öffentlichen, fahrplanmässigen Verkehrs
Extrazüge oder Ersatzbusse für die Anreise zu Sportanlässen zu benutzen. Dafür muss
jedoch das Transportunternehmen dem Sportklub einen angemessenen Chartervertrag
für die Beförderung der Fans mit speziell für sie bereitgestellten Transportmitteln
anbieten. Dieser Vertrag regelt die gegenseitigen Rechte und Pflichten, insbesondere
auch die Frage der Haftung für Schäden. Falls zwischen dem Transportunternehmen
und dem Sportclub kein Chartervertrag abgeschlossen werden kann, sollen die
Sportklubs für die Schäden an Personen und Sachen, welche nichtidentifizierbare Fans
verursachen, von Gesetzes wegen haften. Die Verkehrskommission des Nationalrates
lehnte es jedoch noch im Berichtsjahr mit 13 zu 10 Stimmen ab, auf den
Gesetzesentwurf einzutreten, weil die Kommissionsmehrheit die Gesetzesrevision als
unnötig und unverhältnismässig erachtete. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.08.2013
NADJA ACKERMANN

Obwohl der bundesrätliche Entwurf in der Vernehmlassung mehrheitlich auf
Zustimmung gestossen war, hielt der Nationalrat die vorgeschlagenen Änderungen im
Personenbeförderungsgesetz als Massnahmen gegen randalierende Sportfans für
untauglich. Der Hauptkritikpunkt setzte an der Durchführbarkeit der Fanzug-Pflicht
bzw. Charterpflicht an. Zusammen mit der Angst vor der Ausdehnung solcher
Beschränkungen auf andere Gruppen führte dieses Argument dazu, dass der Nationalrat
das Geschäft mit 142 zu 30 Stimmen bei 7 Enthaltungen mit dem Auftrag, mit allen
beteiligten Akteuren eine praktikable Lösung auszuarbeiten, an den Bundesrat
zurückwies. Dem Ständerat waren hingegen fünf Jahre ergebnisloser Diskussionen
genug. Er wollte durch eine gesetzliche Lösung klare Verantwortlichkeiten schaffen und
wies daher den Rückweisungsantrag mit 33 zu 7 Stimmen ab. Davon wollte der
Nationalrat aber nichts wissen und hielt in der Herbstsession an seiner Rückweisung
mit 119 zu 50 Stimmen bei 11 Enthaltungen fest. Bundesrätin Leuthard bezeichnete
diese Rückweisung als „Kneifen vor der Diskussion“ und damit auch als „Kneifen vor
einer klaren Position“. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2014
NADJA ACKERMANN

01.01.88 - 01.01.18 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die Vorlage zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes war 2014 vom
Nationalrat an den Bundesrat zurückgewiesen worden mit dem Auftrag, anstelle von
gesetzgeberischen Massnahmen mit den von den Fantransporten betroffenen Kreisen
alternative Lösungen zu suchen. Daraufhin organisierte Bundesrätin Doris Leuthard
einen runden Tisch, an dem Handlungsmöglichkeiten erörtert und Massnahmen zur
Verbesserung der Fantransporte ergriffen werden konnten. In den Augen der KVF-NR
habe eine Grundsatzdiskussion stattgefunden und Lösungen zu Tage gebracht, weshalb
kein weiterer Gesetzgebungsbedarf bestehe und das Geschäft abgeschrieben werden
könne. Auch die KVF-SR zeigte sich erfreut über den konstruktiven Lösungsansatz und
sprach sich für eine Fortsetzung des Dialogs in den bestehenden Arbeitsgruppen aus. In
der ersten Jahreshälfte 2017 wurde das Geschäft von beiden Räten oppositionslos
abgeschrieben. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2017
KARIN FRICK

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Am 9. Mai 1989 unterschrieb die Schweiz in Strassburg das Europäische
Übereinkommen über Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen von Zuschauern bei
Sportanlässen, insbesondere bei Fussballspielen, und am 15. November verabschiedete
der Bundesrat die entsprechende Botschaft. Das Übereinkommen sieht eine Reihe von
Massnahmen zur Eindämmung der Gewalt und zum Schutz der Zuschauer vor
(genügendes Aufgebot von Ordnungskräften, geeignete Bauweise der Stadien,
Alkoholverbot, Trennung der Supporter, internationale Zusammenarbeit bei der
Bestrafung von Randalierern). 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.11.1989
MARIANNE BENTELI

1) AB SR, 2006, S. 15 ff. und 303 sowie 25 (Motion); AB NR, 2006, S. 139 ff. und 516 sowie 144 (Motion); BBl, 2006, S. 3559 ff.
2) TA, 18.4., 20.4., 4.5. (SP, GP) und 28.6.06; BaZ, 19.4. und 10.7.06; BZ, 19.4. und 11.7.06; Presse vom 15.5.06
(Ausschreitungen in Basel). 
3) AB NR, 2007, S. 1140; BBl, 2007, S. 6465 ff.; Mo. 06.3064
4) AB NR, 2008, S. 1339 f.; AB NR, 2008, S. 1574; AB NR, 2008. S. 1215 ff.; AB SR, 2008, S. 402 ff.; AB SR, 2008, S. 710; AB SR,
2008, S. 829; BBl, 2008, S. 8255 f.
5) BBl, 2012, S. 6007; Baz, 16.6.12
6) BBl, 2013, S. 6993 ff.; NZZ, 29.8. und 13.11.13
7) AB NR, 2014, S. 1624 ff.; AB NR, 2014, S. 292 ff.; AB SR, 2014, S. 685 ff.; Presse vom 13.3.14 
8) AB NR, 2017, S. 159; AB SR, 2017, S. 536; Kommissionsbericht KVF-SR vom 03.04.2017; Medienmitteilung BR vom
20.10.2015; Medienmitteilung KVF-NR vom 16.01.2017
9) BBl, 1990, I, S. 1 ff.
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